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3.  Sozialpolitik — Rechtsangleichung — Massenentlassungen — Richtlinie 98/59 — Verfahren 
zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer  
(Richtlinie 98/59 des Rates, Art. 2 Abs. 1 und 4)  

4.  Sozialpolitik — Rechtsangleichung — Massenentlassungen — Richtlinie 98/59 — Verfahren 
zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer 
(Richtlinie 98/59 des Rates, Art. 2 Abs. 1 und 4) 

1.  Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 98/59 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über Massenentlassungen
ist dahin auszulegen, dass innerhalb eines
Konzerns der Erlass von strategischen
Entscheidungen oder Änderungen der Ge-
schäftstätigkeit, die den Arbeitgeber zwin-
gen, Massenentlassungen ins Auge zu 
fassen oder zu planen, bei diesem Arbeit-
geber die Pflicht zur Konsultation der 
Arbeitnehmervertreter entstehen lässt. 
Aus Art. 2 Abs. 2 Unterabs. 1 dieser 
Bestimmung ergibt sich nämlich, dass 
sich die Konsultationen insbesondere auf 
die Möglichkeit erstrecken sollen, geplante
Massenentlassungen zu vermeiden oder zu
beschränken. Eine Konsultation, die be-
ginnt, obwohl bereits eine Entscheidung
getroffen wurde, die derartige Massen-
entlassungen notwendig macht, könnte 
sich nicht mehr auf die Prüfung etwaiger
Alternativen erstrecken, um diese Massen-
entlassungen zu vermeiden. 

(vgl. Randnrn. 47, 49, Tenor 1) 

absichtigten Massenentlassungen zu be-
ginnen, setzt nicht voraus, dass er bereits in
der Lage ist, den Arbeitnehmervertretern
alle Auskünfte gemäß Art. 2 Abs. 3 Unter-
abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 98/59 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über Massenentlassungen
zu gewähren. Der Beginn der Konsultatio-
nen kann nicht davon abhängen, ob der
Arbeitgeber bereits in der Lage ist, den
Arbeitnehmervertretern alle in Art. 2 
Abs. 3 Unterabs. 1 Buchst. b der Richtlinie 
98/59 genannten Informationen zu liefern.
Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern
nämlich nach dem Grundgedanken dieser
Vorschrift während der gesamten Konsul-
tationen die relevanten Informationen 
mitzuteilen. Eine flexible Handhabung ist
erforderlich, weil die Auskünfte zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten des Konsulta-
tionsprozesses zur Verfügung stehen kön-
nen, was bedeutet, dass der Arbeitgeber die
Möglichkeit und die Pflicht hat, die Aus-
künfte im Laufe dieses Verfahrens zu 
vervollständigen. 

2. Das Entstehen der Verpflichtung des  
Arbeitgebers, Konsultationen über die be- (vgl. Randnrn. 53-55, Tenor 2)  
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3.  Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 
Abs. 4 der Richtlinie 98/59 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über Massenentlassungen ist
dahin auszulegen, dass im Fall eines 
Konzerns, bestehend aus einer Mutterge-
sellschaft und einer oder mehreren Toch-
tergesellschaften, die Pflicht der Tochter-
gesellschaft, die die Arbeitgebereigen-
schaft hat, zur Konsultation der Arbeit-
nehmervertreter erst dann entsteht, wenn 
diese Tochtergesellschaft, bei der es zu 
Massenentlassungen kommen könnte, be-
nannt worden ist. Die Konsultationen der 
Arbeitnehmervertreter können nämlich 
erst dann beginnen, wenn das Unterneh-
men, in dem es zu Massenentlassungen
kommen könnte, bekannt ist. Trifft die 
Muttergesellschaft eines Konzerns Ent-
scheidungen, die Auswirkungen auf die 
Arbeitsplätze der in diesem Konzern be-
schäftigten Arbeitnehmer haben könnten,
ist es Sache der Tochtergesellschaft, deren
Arbeitnehmer von den Massenentlassun-
gen betroffen sein könnten, in ihrer Eigen-
schaft als Arbeitgeber Konsultationen mit
den Arbeitnehmervertretern einzuleiten. 
Derartige Konsultationen können dem-

nach nicht aufgenommen werden, solange
diese Tochtergesellschaft nicht feststeht. 

(vgl. Randnrn. 63, 65, Tenor 3) 

4.  Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 98/59 in 
Verbindung mit deren Art. 2 Abs. 4 ist 
dahin auszulegen, dass im Fall eines 
Konzerns das Konsultationsverfahren von 
der durch Massenentlassungen betroffe-
nen Tochtergesellschaft abgeschlossen
worden sein muss, bevor diese, gegebenen-
falls auf unmittelbare Anweisung ihrer 
Muttergesellschaft, die Verträge der von
diesen Massenentlassungen betroffenen 
Arbeitnehmer kündigt. 

(vgl. Randnr. 72, Tenor 4) 
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